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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99108014154000, 99108014154000

Leistungsbezeichnung I Verkehrszeichen - Entfernung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Mecklenburg-Vorpommern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Straßenverkehr (108)

Verrichtungskennung Entfernung (154)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 21.04.2017
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Fachlich freigegen durch Ministerium für Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__5b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__45.ht
ml
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__5b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__45.ht
ml

Teaser

Volltext Aufhebungen von Verkehrszeichen (VZ) und
Verkehrseinrichtungen (VE) dienen der
Verkehrsregelung. Sie werden verkehrsbehördlich
angeordnet.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Die Kosten der Beschaffung, Anbringung, Entfernung
und Unterhaltung sowie des Betriebes der amtlichen
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen trägt
grundsätzlich der Träger der Straßenbaulast für
diejenige Straße, in deren Verlauf sie angebracht
werden.

Für die Autobahnen und davon abzweigende
Kraftfahrstraßen ist dies das Landesamt für
Straßenbau und Verkehr, für die Bundes- und
Landesstraßen sind dies die Straßenbauämter
Neustrelitz, Schwerin und Stralsund. Die Landkreise
und Gemeinden sind Träger der Straßenbaulast für die
Kreis- bzw. Gemeindestraßen auf ihrem Gebiet.

Weiterführende Informationen finden Sie in der StVO
und hinsichtlich der Kostenregelung in § 5b
Straßenverkehrsgesetz (StVG).

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist
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weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen sind grundsätzlich die
Straßenverkehrsbehörden. Unter welchen
Voraussetzungen Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen angeordnet werden können, ist
in § 45 StVO umfassend geregelt.

Formulare

Ursprungsportal Traffic sign - distance, Verkehrszeichen - Entfernung
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